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STEUERPOLITIK

Den „Steuerdschungel“ lichten
Vorschläge zur Steuervereinfachung in der Bundesrepublik

Rolf^Borell, Lothar Schemmel, Wiesbaden

1/
Die Komplizierungen unseres Steuerwesens, die mit großer Geschwindigkeit weiter zunehmen, treiben die 
Kosten der Besteuerung in die Höhe, fördern den Steuerwiderstand und die Staatsverdrossenheit und errei
chen im Ergebnis das Gegenteil der angestrebten Steuergerechtigkeit. Rolf Boreil und Lothar Schemmel 
vom Karl-Bräuer-Institut des Bundes der Steuerzahler unterbreiten Vorschläge zur Steuervereinfachung’.

Steuervereinfachung ist -  neben Steuersenkung -  ei
ne zentrale Aufgabe für die Steuerpolitik kommen

der Jahre. Die Kompliziertheit unseres Steuerrechts ist 
inzwischen so weit fortgeschritten, daß häufig von ei
nem „Steuerdschungel" gesprochen wird. Zur Zeit wer
den in der Bundesrepublik 41 Steuern erhoben. Für sie 
sind 120 Steuergesetze maßgeblich, zu denen 178 Ver
ordnungen und 42 Durchführungsverordnungen hinzu
kommen. Zudem liegen für mehrere Steuern dickbän
dige Richtlinien vor. Weiterhin ergehen jährlich rund 
1000 Verwaltungsbestimmungen zum Vollzug der Steu
ergesetze. Ferner sind eine Reihe ergänzender Ge
setze (z. B. über das Besteuerungsverfahren) sowie 
eine Unzahl von Gerichtsentscheidungen^ zu beachten. 
Zu den 41 Steuern kommen noch 29 Quasi-Steuern und 
eine nicht quantifizierbare Anzahl von Gebühren und 
Beiträgen hinzu, die nicht nur wegen ihrer Vielzahl und 
Vielfalt, sondern auch wegen ihrer teilweise schwer auf
findbaren gesetzlichen Grundlagen und ergänzender 
Erlasse die Kompliziertheit erheblich verstärken.

Der „Steuerdschungel“ wuchert aufgrund zahlreicher 
Änderungen und Ergänzungen mit großer Geschwindig
keit auch ständig weiter. Da die Neuregelungen zumeist 
umfangreicher und komplizierter sind als die wegfallen
den Vorschriften, wird der „Dschungel“ von Jahr zu Jahr 
größer und undurchdringlicher. Eine hohe und weiter 
steigende Zahl von Steuervergünstigungen verursacht

Rolf Borell, 45, Dipl.-Volkswirt, ist Wissenschaftli
cher Leiter des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes 
der Steuerzahler in Wiesbaden, Lothar Schem
mel, 39, Dipl.-Volkswirt, ist stellvertretender Wis
senschaftlicher Leiter dieses Instituts.

zusätzliche Komplizierungen in beträchtlichem Aus
maß. Schließlich ist nicht zu vergessen die schwer ver
ständliche Sprache der Gesetze, die man als „Steuer
chinesisch“ bezeichnen kann^.

Notwendigkeit der Steuervereinfachung

Durch den „Steuerdschungel“ werden zahlreiche 
Fehlentwicklungen und Schäden hervorgerufen. Infolge 
der Kompliziertheit der Besteuerung ist es kaum mög
lich, die geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu 
durchschauen und richtig anzuwenden. Darunter leiden 
vor allem die Steuerzahler. Aber auch die Steuerbera
tung und die Finanzverwaltung haben größte Schwierig
keiten und sind häufig überfordert. Es ist daher nicht ver
wunderlich, daß bei den Bürgern Unsicherheit entsteht, 
ob es bei der Besteuerung mit „rechten Dingen“ zugeht. 
Dies schlägt sich in einer Flut von Einsprüchen, Rechts
behelfen und Gerichtsverfahren nieder“ . Deshalb sind 
bei den Finanzgerichten und beim Bundesfinanzhof die 
Rückstände stark angestiegen und die Verfahrens- und 
Prozeßdauer derart angewachsen, daß ein angemesse
ner Rechtsschutz nicht mehr gegeben ist®. Man kann 
hier sogar von Rechtsverweigerung sprechen.

' Zu Einzelheiten des vorliegenden Aufsatzes siehe die Untersuchung 
„Steuervereinfachung -  Notwendigkeiten. Grundlagen. Vorschläge", 
die in der Schriftenreihe des Karl-Bräuer-Instituts des Bundes der Steu
erzahler im November 1986 veröffentlicht wird.

 ̂ Im Laufe der letzten zehn Jahre wurden insgesamt rund 11000 Ent
scheidungen der Finanzgerichte und des Bundesfinanzhofs auf rund 
14000 Seiten veröffentlicht.

 ̂ Auf diesen Komplizierungsfaktor wird im folgenden nicht weiter einge
gangen. Das Institut befaßt sich jedoch in seiner oben genannten Unter
suchung eingehend mit den Ursachen der unverständlichen Gesetzes
sprache und legt auch Vereinfachungsvorschläge dazu vor.

■' Die Zahl der Einsprüche belief sich im Jahr 1984 auf 2,2 Millionen.

 ̂ Bei den Finanzgerichten und dem Bundesfinanzhof sind die Rück
stände auf etwa 95000 Fälle angewachsen.
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Aufgrund des „Steuerdschungels“ ist die Finanzver
waltung faktisch kaum mehr in der Lage, die Steuern 
gleichmäßig zu erheben. Dies hat zur Folge, daß Steuer
zahlern ungleiche Lasten auferlegt werden und somit 
der Gleichheitssatz verletzt wird. Außerdem sind viele 
Steuerzahler bei der Undurchdringlichkeit des „Dschun
gels“ außerstande, geltende Vergünstigungen und Ge
staltungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Nur diejeni
gen, die sich das nötige Fachwissen aneignen oder 
sachkundige Steuerberater hinzuziehen können, gelan
gen in den Genuß solcher Erleichterungen. Auf diese 
Weise werden weitere Ungleichmäßigkeiten und Verzer
rungen in der Abgabenbelastung hervorgerufen.

Ferner treiben die Komplizierungen die Kosten der 
Besteuerung in die Höhe. Der „Steuerdschungel“ 
zwingt die Bürger, kostbare Freizeit zu opfern, teure Ar
beitszeit aufzubringen und/oder aufwendige Hilfe und 
Beratung in Anspruch zu nehmen. Insbesondere bei 
Freiberuflern, Gewerbetreibenden, kleinen und mittle
ren Betrieben fallen relativ hohe Entrichtungskosten an. 
Aber auch bei der Finanzverwaltung und den Gerichten 
verursachen die Komplizierungen erhöhte Kosten.

Schließlich birgt der „Steuerdschungel“ auch staats
politische Gefahren. Die geschilderten Fehlentwicklun
gen infolge der Komplizierungen (Ratlosigkeit, IVliß- 
frauen, Rechtsunsicherheit, Rechtsschutzverlust, Bela
stungsverzerrungen, erhöhte Besteuerungskosten und 
Freizeitopfer) treiben Bürger auch leicht zu Steuerwider
stand und Staafsverdrossenheif. Hinzu kommt, daß die 
Komplizierungen unseres Steuerwesens mit hohen Ab
gabenbelastungen verbunden sind und daß beide Tat
bestände in ihrer Summe besondere Sprengkraft ent
wickeln. Eine Bestätigung dafür findet man in der zuneh
menden Flucht in die Schattenwirtschaft, in der man 
durchaus eine Form des Steuerstreiks sehen kann. 
Würde dieser Steuerstreik nicht so lautlos erfolgen, son
dern in sichtbaren Formen Ausdruck finden, würde das 
Ausmaß der staatspolitischen Fehlentwicklungen in sei
nen tatsächlichen Dimensionen offenkundig.

Grundlagen der Steuervereinfachung

Der alarmierende Befund über den „Steuerdschun- 
gel“ verdeutlicht die Notwendigkeit der Steuervereinfa
chung. Dabei ist von grundlegender Bedeutung, daß 
von einer Überbetonung der Steuergerechtigkeit Ab
schied genommen wird. Denn das übersteigerte Bemü
hen um Steuergerechtigkeit führt zu derartigen Kompli
zierungen, daß das Steuerrecht in wichtigen Teilberei
chen kaum mehr anwendbar ist. Im Endeffekt kommt es 
dazu, daß die Komplizierungen statt Gerechtigkeit Un
gerechtigkeiten bewirken („summum ius, summa iniu- 
ria“). Bei der Kompliziertheit unseres Steuerwesens ist

WIRTSCHAFTSDIENST 1986/X

bereits der Punkt erreicht, von dem an Vereinfachungen 
somit auch der Steuergerechtigkeit dienen. Die unten 
angeführten Vorschläge beweisen jeweils konkret, daß 
Vereinfachungsmaßnahmen auch der Steuergerechtig
keit förderlich sind.

Eine weitere wichtige Grundlage für die Steuerverein
fachung ist die Eindämmung des Steuerinterventionis
mus. Denn eine ständige Quelle für Komplizierungen ist 
darin zu sehen, daß Abgaben nicht nur zur Einnahmen
erzielung erhoben, sondern auch für unzählige außerfis
kalische Lenkungszwecke herangezogen werden. Die
ses „Steuern mit Steuern“ läuft auch der Steuergerech
tigkeit entgegen. Eine Einschränkung des Steuerinter
ventionismus beinhaltet keineswegs eine Mißachtung 
wirtschaftspolitischer Belange. Sie schafft vielmehr Vor
aussetzungen dafür, die allgemeine Steuerbelastung zu 
verringern und auch das Steuersystem so zu gestalten, 
daß günstige Rahmenbedingungen für die Gesamtwirt
schaft gegeben sind.

Um den „Steuerdschungel“ zu lichten, sind zahlrei
che Reformschritte erforderlich. Hauptansatzpunkte für 
die Vereinfachung des Steuerrechtes sind der Abbau 
von überholten Steuern, Vereinfachungen bei den noch 
verbleibenden Steuern (insbesondere bei der Einkom
mensteuer) sowie Vereinfachungen beim Besteue
rungsverfahren.

Abbau von überholten Steuern

Ein Beitrag zur Steuervereinfachung kann durch den 
Abbau kleinerer Verbrauch-und Verkehrsteuern verwirk
licht werden, die man als Bagatellsteuern bezeichnet. 
Seit Einführung der allgemeinen und umfassenden Ein
kommen- und Umsatzsteuer haben die Bagatellsteuern 
in einem zeitgemäßen Steuersystem keinen Platz mehr. 
Durch den Abbau der 15 Bagatellsteuern würde der 
„Steuerdschungel“ mit seinen 41 Steuern von unnöti
gem Unterholz bereinigt. Das Gesamtsteuerrecht 
würde damit durchschaubarer und praktikabler werden. 
Außerdem sind viele Bagatellsteuern in der gesetzli
chen Ausgestaltung kompliziert sowie in Verwaltung 
und Entrichtung aufwendig, so daß ihre Beseitigung 
auch in dieser Hinsicht zur Steuervereinfachung beifra
gen würde. Da die Bagatellsteuern zudem gegen das 
Leistungsfähigkeitsprinzip verstoßen, kann mit ihrer Be
seitigung auch ein Mehr an Steuergerechtigkeit erreicht 
werden.

Beim Abbau von Bagatellsteuern kommt der Beseiti
gung der Gesellschaft- und Börsenumsatzsteuer be
sondere Bedeutung zu. Beide Steuern weisen beträcht
liche Komplizierungen auf. Die Gesellschaftsteuer ge
hört zu den rechtlich schwierigsten Steuern in der Bun
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desrepublik. Beide Steuern bringen unverhältnismä
ßige Arbeitsbelastungen für Steuerpflichtige und die Fi
nanzverwaltung mit sich. So beläuft sich nach den Er
mittlungen des Bundesrechnungshofes der Verwal
tungsaufwand bei der Gesellschaftsteuer auf 5,8 bis 
27 % ihres Aufkommens. Zudem dient eine Beseitigung 
der Gesellschaft- und Börsenumsatzsteuer auch der 
Steuergerechtigkeit. Denn beide Steuern sind mit dem 
Leistungsfähigkeitsprinzip nicht vereinbar. Ferner spre
chen gesamtwirtschaftliche und vermögenspolitische 
Überlegungen für die Abschaffung.

Beträchtliche Vereinfachungen lassen sich auch 
durch eine Reform der Kraftverkehrsbesteuerung errei
chen. Die beste Reformlösung besteht darin, die Kraft
fahrzeugsteuer zu beseitigen und zum Ausgleich die Mi
neralölsteuer anzupassen. Auf diese Weise läßt sich der 
größte Vereinfachungseffekt erzielen. Bei der Finanz
verwaltung könnten bis zu 4000 Verwaltungsangehö
rige freigesetzt werden. Die Steuerzahler würden einer 
Abgabe enthoben, die wegen zahlreicher Sonder- und 
Ausnahmeregelungen nur schwer zu durchschauen ist, 
zu zahlreichen Rechtsstreitigkeiten Anlaß gibt und steu
ersystematisch unnötig ist. Eine Umlegung der Kraft
fahrzeugsteuer auf die Mineralölsteuer würde zudem 
die Abgabenlast des Straßenverkehrs gerechter vertei
len und Wettbewerbsverzerrungen abbauen.

Der Einsatz der Kraftfahrzeugsteuer zu umweltpoliti
schen Zwecken ist nicht zwingend erforderlich, der um
weltpolitische Erfolg fraglich und die Förderung in be
stimmten Fällen unverhältnismäßig. Mit Auslaufen der 
umweltpolitisch motivierten Steuervergünstigungen 
sollte den übermäßigen Komplizierungen ein Ende be
reitet und die Kraftfahrzeugsteuer durch Umlegung auf 
die Mineralölsteuer beseitigt werden.

Ersetzung der Gewerbesteuer

Durch einen Abbau der Gewerbesteuer kann ein er
heblicher Beitrag zur Steuervereinfachung erreicht wer
den. Denn die Gewerbesteuer bewirkt mit ihren beiden 
Teilsteuern (Gewerbeertragsteuer und Gewerbekapital
steuer) eine unnötige Aufblähung und Komplizierung 
des Steuerrechts. Eine Fülle steuerrechtlich und zum 
Teil auch verfassungsrechtlich strittiger Fragen zur Ge
werbesteuer hat die Gerichte bisher belastet, die Steu
erzahler verunsichert und das Gewerbesteuerrecht wei
ter kompliziert.

Ein Abbau der Gewerbesteuer dient zudem der Steu
ergerechtigkeit, weil die Gewerbesteuer die für die Lei
stungsfähigkeit des Betriebsinhabers maßgeblichen 
Verhältnisse nicht berücksichtigt und zu Mehrfachbela
stungen der Einkünfte aus Gewerbebetrieb führt. So

weit die Gewerbesteuer im Preis weitergegeben wird, 
hat sie ebenfalls eine ungerechte Steuerlastverteilung 
zur Folge, weil sie die Steuerzahler nach Maßgabe ihres 
Verbrauchs gewerblicher Produkte, nicht jedoch nach 
ihrer Leistungsfähigkeit belastet®. Mit dem Abbau der 
Gewerbesteuer würden auch eine Reihe wirtschafts- 
und finanzpolitisch nachteiliger Wirkungen dieser Ab
gabe beseitigt.

Der Vereinfachungseffekt eines Abbaus der Gewer
besteuer hängt in hohem Maße von dem Ersatz ab, den 
die Gemeinden für die Gewerbesteuer erhalten. Der 
Vereinfachungseffekt ist am größten, wenn die Gemein
den nach dem Vorschlag des Karl-Bräuer-Instituts an 
der Umsatzsteuer beteiligt würden und der Schlüssel für 
die Verteilung dieses Anteils auf die einzelnen Gemein
den von der Finanzverwaltung auf der Grundlage be
reits vorliegender Daten (Beschäftigtenzahl und/oder 
pauschalierter Nettoumsatz) ermittelt würde^. Keine 
Vereinfachung ergäbe sich hingegen, wenn eine neue 
Steuer, insbesondere eine Wertschöpfungsteuer, einge
führt würde. Sie wäre mit zahlreichen Komplizierungen 
verbunden und würde darüber hinaus wirtschaftspoliti
sche Mängel aufweisen.

Für den Fall, daß sich der vollständige Abbau der Ge
werbesteuer verzögert, sollten vor allem solche Verein
fachungen vorgenommen werden, die kurzfristig zu ver
wirklichen sind und zum Abbau der Gewerbesteuer bei
tragen. Solche Maßnahmen wären der Abbau der Ge
werbekapitalsteuer, die Anhebung des sogenannten 
Unternehmerfreibetrages bei der Gewerbeertragsteuer 
und die Vereinfachung der Zerlegungsvorschriften.

Abbau der Vermögensteuer

Der Steuervereinfachung würde auch ein Abbau der 
Vermögensteuer dienen. Für die Steuerzahler entfielen 
die mit der Vermögensteuer verbundenen Arbeiten, Er
schwernisse und Komplizierungen. Auch die Finanzver
waltung und die Steuerrechtsprechung würden in erheb
lichem Maße entlastet, vor allem im Hinblick auf die mit 
der Vermögensteuer zusammenhängenden Bewer- 
tungsprobleme. Bei einem Abbau der Vermögensteuer 
(sowie der Gewerbekapitalsteuer) könnte nämlich auf

® Die Gewerbesteuer ist aber auch unvereinbar mit dem Äquivalenz
prinzip, weil ihr Aufkommen beträchtlich über den kommunalen Leistun
gen für Gewerbebetriebe liegt. Zudem entrichten die Gewerbebetriebe 
für diese Leistungen ohnehin Gebühren und Beiträge. Der äquivalenz
mäßige Bezug zu kommunalen Leistungen fehlt gänzlich bei dem Teil 
des Gewerbesteueraufkommens, der Bund und Ländern zufließt (Ge
werbesteuerumlage).

'  Da diese Schlüssel gewerbebezogen sind, besteht weiterhin ein An
reiz für die Gemeinden zur Ansiedlung oder Beibehaltung von Gewerbe. 
Auch die kommunale Selbstverwaltung ist hinreichend gesichert, wenn 
die gemeindliche Beteiligung an der Umsatzsteuer grundgesetzlich ver
ankert wird. Entscheidend für die Autonomie der Gemeinden ist, daß sie 
über ausreichende, gesetzlich festgelegte, eigene Einnahmen verfü
gen, über deren Verwendung sie frei entscheiden können.
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die Ermittlung der Einheitswerte des Betriebsvermö
gens verzichtet werden.

Dem Abbau der Vermögensteuer steht das Leistungs
fähigkeitsprinzip nicht entgegen. Es fehlt eine überzeu
gende Rechtfertigung für die Vermögensteuer, und es 
kommt zu ungerechtfertigten Mehrfachbelastungen der 
Vermögenserträge mit Einkommen- und Vermögen
steuer, bei bestimmten Vermögensarten zusätzlich mit 
Grund- und Gewerbekapitalsteuer. Außerdem können 
von einem Abbau der Vermögensteuer positive Impulse 
für die Investitionstätigkeit und damit für das wirtschaftli
che Wachstum und die Beschäftigung ausgehen. Der 
Abbau der Vermögensteuer beseitigt zudem internatio
nale Wettbewerbsverzerrungen und dient auch insoweit 
dem Wachstum und der Beschäftigung.

Sollte sich der Abbau der Vermögensteuer verzögern 
oder zunächst als politisch nicht durchsetzbar erweisen, 
könnte als Einstieg die Beseitigung der Vermögen
steuer auf Betriebsvermögen erwogen werden. Unab
dingbar ist bei einer Beibehaltung der Vermögensteuer 
eine Vereinfachung durch Anhebung von Freibeträgen. 
Sie sind schon wegen der Geldentwertung zu erhöhen, 
wenn sie die ihnen ursprünglich zugedachte Vereinfa
chungswirkung wieder erlangen sollen.

Vereinfachung der Einheitsbewertung

Das Bewertungsgesetz wurde ursprünglich zur Steu
ervereinfachung eingeführt. Es ist heute aber in wichti
gen Bereichen von der Verwaltung kaum mehr zu voll
ziehen, verursacht einen beträchtlichen Aufwand bei 
Steuerzahlern und Verwaltung und führt häufig zu unan
gemessenen Ergebnissen. Diese Mängel sprechen 
grundsätzlich für einen Verzicht auf die Einheitsbewer
tung. Hinzu kommt, daß auch einheitswertabhängige 
Steuern (Gewerbesteuer, Vermögensteuer) zur Verein
fachung des Steuerrechts abgebaut werden sollten, die 
Einheitswerte letztlich also nur noch für die Grundsteuer 
ermittelt werden müßten®. Da ein Abbau der Grund
steuer aber nur auf lange Sicht zu erreichen sein dürfte 
und auch der Abbau von Gewerbe(kapital)- und Vermö
gensteuer sich wohl nur auf mittlere Sicht verwirklichen 
läßt, erscheinen Maßnahmen zur Vereinfachung der 
Einheitsbewertung vordringlich.

Eine wesentliche Vereinfachung bei der Einheitsbe
wertung des Betriebsvermögens könnte durch eine 
Übernahme ertragsteuerlicher Werte des Sachanlage- 
und Vorratsvermögens in die Vermögensaufstellung er
reicht werden. Damit würden komplizierte, arbeitsauf
wendige und letztlich dennoch unzureichende Korrek
turrechnungen entfallen. Bei der Einheitsbewertung des 
Grundvermögens sollten Vereinfachungen im Rahmen

des Ertragswertverfahrens und des Sachwertverfah
rens vorgenommen werden, sofern das Bundesverfas
sungsgericht die Anwendung der mit der Hauptfeststel
lung 1964 ermittelten Werte für verfassungswidrig er
klärt und den Gesetzgeber zu einer neuen Hauptfest
stellung verpflichten sollte.

Beim Ertragswertverfahren sind Vereinfachungen bei 
der Schätzung der üblichen Miete, durch Verringerung 
der Zahl der Vervielfältiger und durch Überprüfung der 
Zu- und Abschläge zum Roh-Einheitswert zu erreichen. 
Beim Sachwertverfahren liegen die Schwerpunkte der 
Vereinfachung bei einer Bereinigung der Vorschriften 
über die Gebäudeklasseneinteilung und bei der Bewer
tung der Außenanlagen.

Vereinfachung der Lohn- und Einkommensteuer

Die Lohn- und Einkommensteuer weist besonders 
viele Komplizierungen auf und ist zudem mit zahlrei
chen Gerechtigkeitsverstößen behaftet. Da fast 25 Mill. 
Steuerzahler von der Lohn- und Einkommensteuer be
troffen sind, können bei dieser Steuer auch breit ge
streute Vereinfachungserfolge erzielt werden. In jüng
ster Zeit wurden allererste Schritte bei der Familien- und 
Eigenheimbesteuerung getan; allerdings sind auch hier 
in Teilen noch Änderungen erforderlich.

Seit Anfang 1986 wird (wieder) ein einheitlicher Kin
derfreibetrag gewährt. Die damit verbundene Steuerver
einfachung wird allerdings dadurch gemindert, daß für 
Bezieher niedriger Einkommen zusätzlich ein spezieller 
Kindergeldzuschlag gezahlt wird. Hieraus ergeben sich 
Komplizierungen und erhöhte Besteuerungskosten. Die 
Verknüpfung des Freibetrages mit einem speziellen Kin
dergeldzuschlag sollte daher aufgegeben werden. So
zialpolitischen Überlegungen, wonach Eltern mit gerin
gen Einkommen zu unterstützen sind, kann durch eine 
Neugestaltung des Kindergeldes entsprochen werden. 
Bezüglich des Venwaltungsaufwandes ist abzuklären, 
ob die gesamte Kindergeldgewährung von der Arbeits
verwaltung auf die Finanzverwaltung zu übertragen ist. 
Zu diesem Zweck sollten die angekündigten Planspiele 
zügig durchgeführt werden.

Im Hinblick auf die Steuergerechtigkeit ist das Kinder
freibetragsverfahren im Grundsatz ebenfalls zu begrü
ßen. Anlaß zur Kritik gibt allerdings die Höhe des Kinder
freibetrages. Mit 2484 DM pro Kind und Jahr ist der Frei
betrag nicht ausreichend bemessen, um die Minderung 
der Leistungsfähigkeit der Eltern abzudecken, die durch 
den Kindesunterhalt typischerweise verursacht wird.

® Für die Erbschaftsteuer könnte das Betriebsvermögen von Fall zu Fall 
bewiertet werden.
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Nach der Neuregelung der Eigenheimbesteuerung 
wird der Nutzungswert der selbstgenutzten Wohnung 
künftig nicht mehr steuerlich erfaßt. Der Verzicht auf die 
Nutzungswertbesteuerung bringt Vereinfachungen für 
die Steuerzahler und die Finanzverwaltung, weil bei 
Steuererklärungen und -Veranlagungen Arbeiten und 
Erschwernisse entfallen und schätzungsweise 700000 
bis 800000 Einkommensteuererklärungen entbehrlich 
werden. Die Neuregelung führt auch zu einem Mehr an 
Steuergerechtigkeit, weil Ungleichbehandlungen zwi
schen verschiedenen Formen selbstgenutzten Wohnei- 
gentums beseitigt werden. Dem Vereinfachungsgewinn 
aus dem Wegfall der Nutzungswertbesteuerung stehen 
jedoch erhebliche Komplizierungen gegenüber, die 
durch die neue Eigenheimvergünstigung (§ lOe EStG) 
verursacht werden. Eine Überprüfung dieser Vergünsti
gung ist daher im Interesse der Steuervereinfachung. 
Für ihren Abbau können aber auch wohnungs-, Vermö
gens- und eigentumspolitische Gründe angeführt wer
den.

Sonderausgaben

Im Mittelpunkt der Reform der Sonderausgaben sollte 
eine Neugestaltung bei den Vorsorgeaufwendungen 
stehen. In diesem Bereich herrscht ein besonders gro
ßer Vereinfachungsbedarf. Hinzu kommt, daß die ent
sprechenden Abzugsmöglichkeiten oftmals zu gering 
bemessen sind.

Der Abzug von Vorsorgeaufwendungen sollte durch 
die Gewährung von Vorsorgepauschalen vereinfacht 
werden. Bei den zur Zeit geltenden Beitragsverhältnis
sen sollten die Pauschalabzüge bei Arbeitnehmern auf 
17,5%, bei Beamten, Rentnern und Pensionären auf 
6%, bei anderen Personen (insbesondere bei Gewer
betreibenden und Selbständigen) auf 31 % der Summe 
ihrer Einkünfte festgesetzt werden; bei verheirateten 
Steuerpflichtigen sollte für einen nichtberufstätigen 
Ehegatten ein zusätzlicher Pauschalabzug in Höhe von 
6 % der Summe der Einkünfte gewährt werden. Die Ein
künfte sollten der Berechnung des Pauschalabzuges 
nur bis zu einem Einkommenshöchstbetrag (Berech
nungsgrenze) zugrunde gelegt werden. Die Berech
nungsgrenze sollte nach einem mehrjährigen Stufen
plan auf den Betrag angehoben werden, der einen vol
len Abzug der Beitragszahlungen gewährleistet.

Eine den Vorsorgepauschalen ähnliche Regelung 
wurde bereits im Jahr 1971 im Bundesausbildungsförde
rungsgesetz getroffen. Im Einkommensteuerrecht 
wurde ab 1975 wenigstens für Arbeitnehmer eine Vor
sorgepauschale eingeführt. Damit ging man in die rich
tige Richtung, blieb aber auf halbem Wege stehen. Die 
geltende Vorsorgepauschale ist auf einen Teil der Ein

künfte beschränkt und zudem auf das bisherige Höchst
betragsverfahren lediglich „aufgepfropft“ , so daß des
sen Komplizierungen auf die Vorsorgepauschale weiter
hin durchschlagen. Das vorgeschlagene Verfahren si
chert hingegen einen Pauschalabzug auf breiter Front 
und macht die meisten der bisher so komplizierten Ein
zelbestimmungen der Vorsorgeregelungen entbehrlich. 
Er leistet daher einen wichtigen Beitrag zur Steuerver
einfachung. Zudem dient der Vorschlag auch der Steu
ergerechtigkeit. Denn er trägt dem Leistungsfähigkeits
prinzip Rechnung, indem erzwungene oder quasi er
zwungene Vorsorgeaufwendungen in ausreichender 
Weise zum Abzug gelangen.

Auch bei anderen Sonderausgaben gibt es Möglich
keiten, Vereinfachungen zu erzielen und gleichzeitig der 
Steuergerechtigkeit zu dienen. So sollte der Abzug von 
Unterhaltsverpflichtungen (außer für Kinder®) einheit
lich im Rahmen der Sonderausgaben nach dem Prinzip 
des Realsplittings geregelt werden. Das- Realsplitting 
sollte nicht mehr von der Zustimmung des Unterhalts
empfängers abhängig sein, um ständige Erschwernisse 
und Prozesse zu vermeiden. Weiterhin sollten Aufwen
dungen zur Berufsausbildung oder -Weiterbildung ein
heitlich im Bereich der Sonderausgaben berücksichtigt 
und durch angemessene Freibeträge abgegolten wer
den. Dadurch kann auch auf die Unterhaltsabzüge und 
Ausbildungsabzüge bei den außergewöhnlichen Bela
stungen verzichtet werden, was ebenfalls zur Steuerver
einfachung beiträgt. Ferner sollte der geltende Sonder- 
ausgaben-Pauschbetrag erhöht werden, damit er die 
gewünschten Vereinfachungseffekte entfalten kann.

Außergewöhnliche Belastungen

An der Generalklausel für den Abzug von außerge
wöhnlichen Belastungen sollte festgehalten werden. 
Weiterhin empfiehlt es sich, auf die Anrechnung einer 
zumutbaren Eigenbelastung generell zu verzichten.

Spezielle Ansatzpunkte für Vereinfachungen und Ge
rechtigkeitsgewinne liegen bei den Regelungen für au
ßergewöhnliche Belastungen in besonderen Fällen’“. 
So sollten die außergewöhnlichen Belastungen für eine 
Hausgehilfin/Haushaltshilfe bei schwerer Körperbehin
derung bzw. Krankheit oder für eine Heimunterbringung 
bzw. Unterbringung zur dauernden Pflege künftig durch 
angemessene Pauschbeträge abgegolten werden. Ein 
Nachweis bliebe dann auf solche Fälle beschränkt, in

’  Unterhausverpflichtungen gegenüber Kindern können in einfacher 
und gerechter Weise durch angemessene Kinderfreibeträge berücksich
tigt werden.

Wie bereits oben angeführt wurde, sind Unterhalts- und Ausbildungs
abzüge bei den außergewöhnlichen Belastungen entbehrlich, wenn die 
entsprechenden Aufwendungen einheitlich im Sonderausgabenbereich 
berücksichtigt werden.
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denen die Pausciibeträge nicht ausreichen sollten. Die 
geltenden Pauschbeträge für Körperbehinderte sollten 
angehoben werden, da sie schon über zehn Jahre un
verändert und inzwischen unzureichend sind. Zur Be
rücksichtigung von zwangsläufigen Kinderbetreuungs
kosten sollte ebenfalls ein angemessener Pauschbe
trag gewährt werden. Er sollte deutlich über dem gelten
den Betrag von 480 DM pro Jahr liegen. Sofern die Kin
derbetreuungskosten den Pauschbetrag überschreiten, 
wäre ein Abzug gegen Nachweis zu gewähren. Dabei 
sollte auf eine zumutbare Eigenbelastung verzichtet 
werden.

Werbungskosten

Eine Vereinfachung des Werbungskostenabzugs 
sollte an der Generalklausel für den Abzug von Wer
bungskosten sowie an einer begrenzten Zahl von Ein
zelregelungen für wichtige Arten von Werbungskosten 
festhalten. Die besonders umstrittenen Mischausgaben 
sollten auf Nachweis oder Glaubhaftmachung im Wege 
vernünftiger Schätzung in Werbungskosten und Le
bensführungskosten aufgeteilt werden. Den Steuerzah
lern sollten dabei keine übertriebenen Nachweispflich
ten auferlegt werden, vielmehr sollten sich Verwaltung 
und Gerichte um einen maßvollen Gesetzesvollzug be
mühen.

Weitere Vereinfachungen des Werbungskostenab
zugs können im Bereich der Fahrtkosten und der dop
pelten Haushaltsführung erreicht werden. Eine realitäts
nahe Bemessung der Kilometerpauschale könnte die 
Streitigkeiten um die Anerkennung außergewöhnlicher 
Fahrtkosten vermindern. Die im Rahmen der doppelten 
Haushaltsführung gewährten Pauschalen sollten nicht 
mehr nach der Zeitdauer der doppelten Haushaltsfüh
rung und nach dem Personenstand unterscheiden. Zu
dem sollten die Pauschalen auf ihre Höhe überprüft und 
an vergleichbare Pauschalen angepaßt werden.

Anzuheben ist auch der Werbungskosten-Pauschbe
trag (bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit). Die
ser Pauschbetrag ist seit 1958 unverändert geblieben 
und reicht bei vielen Arbeitnehmern nicht einmal mehr 
aus, um die Aufwendungen für Fahrten zum Arbeits
platz abzudecken. Eine Erhöhung des Pauschbetrages 
würde die Zahl der Anträge auf Lohnsteuerermäßigung 
bzw. -jahresausgleich, die wegen erhöhter Werbungsko-

" Gewinne für die Steuervereinfachung können auch durch andere 
Pauschalierungen erzielt werden. Hierzu gehören z. B. eine pauschale 
Wertberichtigung von Forderungen und Garantierückstellungen, ein Ak
tivierungswahlrecht und eine Verkürzung der Abschreibungsdauer für 
den erworbenen Firmenwert, eine Anhebung der Wertgrenze für gering
wertige Wirtschaftsgüter, eine Erhöhung der Bagatellgrenze für Grund
stücksteile als notwendiges Betriebsvermögen, eine Pauschalierung 
des Anteils von Grund und Boden bei Eigentumswohnungen, eine Erhö
hung der Arbeitslohngrenze bei pauschalierter Lohnsteuer sowie eine 
Anhebung des Sparerfreibetrages.

sten gestellt werden, spürbar abnehmen lassen. Zur 
Steuervereinfachung sollte auch bei Einkünften aus Ver
mietung und Verpachtung ein Werbungskosten-Pausch- 
betrag oder ein prozentualer Pauschalabzug eingeführt 
werden. Höhere Werbungskosten sollten weiterhin ge
gen Nachweis abzugsfähig sein".

Abbau von Steuervergünstigungen

Von großer Bedeutung für die Steuervereinfachung 
ist ein breit angelegter Abbau von Steuervergünstigun
gen. Er dient zudem der Steuergerechtigkeit und er
schließt Finanzierungsmittel für andere Steuervereinfa
chungen. Auch die Chancen für den Subventionsabbau 
verbessern sich, wenn er möglichst viele Vergünsti
gungsbereiche erfaßt und zudem mit einer allgemeinen 
Senkung der Steuersätze verbunden wird. Durch diese 
Doppelstrategie ließe sich am ehesten die politische Ge
genwehr, insbesondere der Subventionslobby, unterlau
fen. Denn bei einem weitreichenden Subventionsabbau 
würde eine gewisse „Opfersymmetrie“ erreicht und so
mit dem Einwand eines Sonderopfers der Betroffenen 
von vornherein der Boden entzogen. Zudem würden 
durch die Senkung der Steuersätze auch diejenigen, die 
bisher Nutznießer der Vergünstigungen sind, zumindest 
einen Teilausgleich für den Wegfall ihrer Privilegien er
halten.

Die Autoren haben über 25 Vergünstigungen der 
Lohn- und Einkommensteuer im einzelnen untersucht, 
z. B. Sonderabschreibungen aus den Paragraphen der 
7er-Reihe und aus § 51 EStG sowie verschiedene Son
derfreibeträge, Steuerbefreiungen und andere Vergün
stigungen. Mit dieser Analyse sollen konkrete Abbau
möglichkeiten aufgezeigt werden. Gleichzeitig sollen 
Anstöße dazu gegeben werden, weitere Abbaumöglich
keiten aufzuspüren und wahrzunehmen.

Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens

Neben Vereinfachungen des materiellen Steuer
rechts sind auch Vereinfachungen des Besteuerungs
verfahrens unumgänglich. Verfahrensrechtliche „Schi
kanen“ , unnötiger Papierkrieg und unverständliche 
Steuerformulare lösen immer wieder den Unmut und 
das Unverständnis des Steuerzahlers aus. Zur Vereinfa
chung der Steuererklärungsformulare hat der Bund der 
Steuerzahler bereits ein Konzept entwickelt und ein Al
ternativformular anfertigen lassen. Es fand bei allen Be
fragten Zustimmung und Anklang. Selbst die Finanzver
waltung, die zunächst Bedenken gegen den Formular
entwurf äußerte, hat inzwischen Teile übernommen. 
Ebenso wie die Steuererklärungsformulare bedürfen 
die Steuerbescheidformulare einer gründlichen Überar
beitung und einer bundeseinheitlichen Gestaltung.
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Zusätzliche Vereinfachungen des Besteuerungsver
fahrens ließen sich durch eine Anhebung der Veranla
gungsgrenze erreichen. Dadurch könnte nämlich mehr 
als bisher eine abschließende Besteuerung im Lohn
steuerabzug erreicht und auf die unnötige Belastung 
von Steuerzahlern, Arbeitgebern und Verwaltung durch 
Einkommensteuererklärungen verzichtet werden. 
Schließlich sollten auch die Berechnung und Abführung 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung erleichtert und die 
Kleinbeträge (Bagatellbeträge) im Festsetzungs- und 
Erhebungsverfahren angehoben werden.

Die obigen Vorschläge sind Schritte zur Steuerverein
fachung, deren Verwirklichung im Rahmen eines auf 
längere Sicht angelegten Stufenplanes erfolgen kann. 
Bei einem schrittweisen Vorgehen können auch die fi
nanziellen Auswirkungen zeitlich verteilt und mit Aus
gleichsmöglichkeiten besser in Einklang gebracht wer

den. Es ist zu beachten, daß eine Reihe von Vorschlä
gen aufkommensneutral, ein Teil der Vorschläge mit 
Steuermehreinnahmen und ein anderer Teil mit Steuer
mindereinnahmen verbunden ist. Soweit Steuerausfälle 
hervorgerufen werden, sollte ein finanzieller Ausgleich 
durch Eindämmung der öffentlichen Ausgaben erfol
gen. Wenn mittel- bis langfristig an einer strengen Aus
gabendisziplin in den öffentlichen Haushalten festgehal
ten wird, kann ein beachtlicher Finanzierungsspielraum 
für Steuervereinfachungen und -entlastungen geschaf
fen werden’ .̂ Außerdem kann durch den Abbau von 
Steuervergünstigungen ein weiteres Finanzierungspo
tential für Steuervereinfachungen und -Senkungen er
schlossen werden.

Dies wird in der Studie „Steuervereinfachung -  Notwendigkeiten, 
Grundlagen. Vorschläge", a.a.O., anhand einer t^odellrechnung veran
schaulicht.
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Die Beseitigung der Steuergrenzen in der EG
Die neue Strategie der EG-Kommission
DieterjBiehl, Frankfurt

\J
Die EG-Kommission hat in ihrem Weißbuch zur Vollendung des europäischen Binnenmarktes unter ande
rem eine neue Strategie zur Abschaffung der Steuergrenzen in der Gemeinschaft vorgeschlagen. Ist die 
neue Strategie in sich geschlossen und begründbar?

In ihrem „Weißbuch“ zur Vollendung des Binnen
markts hat die Kommission der Europäischen Ge

meinschaften eine neue Strategie entwickelt, die vom 
traditionellen Ansatz der schrittweisen Rechtsanglei
chung wegkommen und zur gegenseitigen Anerken
nung nationaler Regeln übergehen will'. Im Grunde ge
nommen hat die Kommission damit eine klare Präferenz 
für einen föderalistischen Ansatz gesetzt, der sich ei
gentlich schon früher hätte durchsetzen müssen -  
„müssen“ deshalb, weil die Gegenkonzeption, die 
Schaffung eines in jeder wesentlichen Hinsicht „einheit
lichen“ europäischen Staatswesens, weder mit der Viel
falt der europäischen Wirklichkeit vereinbar noch aus 
ökonomischen Gründen zwingend ist.

Prof. Dr. Dieter Biehl, 55, lehrt Volkswirtschafts
lehre, insbesondere Finanzwissenschaft am Insti
tut für öffentliche Wirtschaft, Geld und Währung 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank
furt.

Wenn auch die explizite Überschrift „Notwendigkeit 
einer neuen Strategie“ nur als ein Untertitel unter meh
reren im zweiten Teil des Weißbuchs, der sich mit der Be
seitigung technischer Schranken beschäftigt^, auftritt, 
kann man dieses Leitmotiv doch als Grundlage des gan
zen Weißbuchs auffassen. Vereinfacht könnte man die
ses Leitmotiv mit „Soviel Anerkennung bestehender Un
terschiede wie nur möglich, soviel Rechtsangleichung 
wie unvermeidbar" umschreiben. Dem Ökonomen mag 
erlaubt sein, dies noch kürzer als optimale Harmonisie
rung zu kennzeichnen: Nicht eine maximale, d. h. im Ex
tremfall vollständige und umfassende Vereinheitlichung 
ist erforderlich, sondern eine sorgsam Vor- und Nach
teile gewichtende und abwägende Strategie, die ihre 
Kriterien aus einem multiplen Zielsystem ableitet.

' Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vollendung des 
Binnenmarktes. Weißbuch der Kommission an den Europäischen Rat, 
Dokument, Amt für Amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge
meinschaften, Luxemburg 1985, Ziff. 13 (im folgenden zitiert als Weiß
buch).
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